
Gewässerunterhaltung zwischen 
notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen 
und naturschutzfachlichen Forderungen
Die Unterhaltung der Gewässer ist eine gesetzliche Aufgabe, die aber eng mit dem nationalen wie 
europäischen Naturschutzrecht verknüpft ist. In Mecklenburg-Vorpommern sind in den letzten Jahren 
die Verantwortlichen in den Umweltbehörden und in den Wasser- und Bodenverbänden geschult 
worden, um bei der Gewässerunterhaltung den effizienten Schutz der Biotope und ihrer Lebewelt 
besser absichern zu können. Deutlich wird, welche wichtige Rolle dabei die ökologische 
Unterhaltungsbegleitung spielt. 

Volker Thiele und Claas Meliß 

Mit der Unterhaltung der oberirdischen Gewässer wird eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung erfüllt, die im Interesse der Allge-
meinheit liegt. Nach § 39 WHG [1] umfasst sie die Pflege und Ent-
wicklung der Gewässer (Unterhaltungslast). Dazu gehören als Eck-
punkte u. a. die Erhaltung des Gewässerbettes und damit die Siche-
rung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses, aber auch der Schutz 
und die Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewäs-
sers, insbesondere als Lebensraum von wildlebenden Tieren und 
Pflanzen. § 27 WHG [1] bestimmt für natürliche Gewässer eine 
Bewirtschaftung, die eine Verschlechterung des ökologischen und 
chemischen Zustandes vermeidet und auf einen guten ökologischen 
wie chemischen Zustand als Ziel ausgerichtet ist. Für künstliche 
oder erheblich veränderte Gewässer soll eine Verschlechterung des 
ökologischen Potenzials und des chemischen Zustandes vermieden 
und ein gutes ökologisches Potenzial bzw. chemischer Zustand 
erhalten oder erreicht werden. Die Gewässerunterhaltung muss 
somit den Maßnahmenprogrammen nach § 82 WHG [1] entspre-
chen und der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes Rechnung tragen. 

Bei der Gewässerunterhaltung gelten zudem die nationalen und 
europäischen Verordnungen und Gesetze des Arten- und Gebiets-
schutzes [2], [3], [4], [5]. Das betrifft insbesondere den § 44 Abs. 1 
Nr. 1 – 4 [4]. So sind beispielsweise die Zugriffsverbote des Arten-

schutzes im vollen Umfange auch bei der Gewässerunterhaltung zu 
beachten. Zudem müssen alle Veränderungen und Störungen, die 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura-2000-Gebiets 
(Erhaltungsziele oder Schutzzweck) führen, vermieden werden. In 
Mecklenburg-Vorpommern wurden mit der Erstellung eines Leit-
fadens zur Gewässerentwicklung und -pflege dazu konkrete Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet [6]. 

Es ist aber häufig ein hohes Konfliktpotenzial zwischen notwen-
digen Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und der Einhaltung 
einschlägiger Bestimmungen des Gebiets- und Artenschutzes 
gegeben. Das betrifft nicht nur die versehentliche Entnahme von 
geschützten Tier- und Pflanzenarten, sondern auch den unbeab-
sichtigten Verlust von Lebensräumen im Gewässer- und Uferbe-
reich. Deshalb wird bei zahlreichen Gewässerunterhaltungen 
bereits eine ökologische Unterhaltungsbegleitung vorgenommen. 
Dabei suchen Biologen das Mähgut nach Organismen durch. 
Werden Fische, Mollusken, Krebse u. a. gefunden, so sind diese 
fachgerecht zurückzusetzen.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpom-
mern lässt solche ökologischen Unterhaltungsbegleitungen bereits 
seit Jahren durchführen. Dabei wurde u. a. notiert, welche Arten 
wie häufig gefunden wurden. Es sind überraschende Ergebnisse zu 
Tage getreten, die nachfolgend nach bestimmten Parametern (u. a. 
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	¾ Mit der Unterhaltung der oberirdischen Gewässer 

wird eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung erfüllt, 
die im Interesse der Allgemeinheit liegt.

	¾ Bei landgebundenen Krautungen von Gewässern 
werden nicht unerhebliche Mengen aquatischer, teils 
geschützter Arten und Artengruppen entnommen.

	¾ Sowohl aus Sicht der Gewässergüte als auch aus 
Gründen des Artenschutzes ist eine ökologische 
Begleitung der Unterhaltungsmaßnahmen mit Erfas-
sung und Zurücksetzung von aquatischen und semi-
aquatischen Tieren sinnvoll und notwendig.

Tabelle 1: Auflistung der Güteklassen in den Wasserkörpern 
der betrachteten Gewässer 

Gewässer Barthe Trebel

Wasserkörper BART-0400 TREB-0300

Ökologische 
Zustandsklassen

unbefriedigend unbefriedigend

Makrophyten unbefriedigend mäßig

Makrozoobenthos unbefriedigend gut

Fischfauna unbefriedigend unbefriedigend

Chemische Zustandsklasse nicht gut nicht gut

Quelle: biota-Institut
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Länge der Fließstrecke, Fließgewässertypus, Ausbaugrad des 
Gewässers) ausgewertet werden sollen. 

Untersuchungsgebiet 
und Erfassungsmethodik

Unterhaltungsmaßnahmen mit ökologischer Begleitung wurden in 
jeweils einem Wasserkörper im Ober- und Mittelauf der Barthe und 
Trebel über drei Jahre durchgeführt. Dabei handelt es sich um 
Gewässer erster Ordnung, die im nordöstlichen Teil Mecklenburg-
Vorpommerns verlaufen. 

Beide Fließgewässer sind der Flussgebietseinheit Warnow/Peene 
zuzuordnen und fallen administrativ in die Zuständigkeit des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern. 
Die Barthe ist vornehmlich als sand- und lehmgeprägter Tiefland-
fluss (LAWA-Typ 15) eingestuft, weist ein sehr geringes Wasserspie-
gelgefälle auf und mündet nach ca. 35 km Fließlänge direkt in die 
Darß-Zingster–Boddenkette. Die Trebel ist hingegen zumeist dem 
LAWA-Typ 12 (organisch geprägter Fluss) zuzuordnen und stellt 
mit über 70 km Fließstrecke einen bedeutenden Nebenfluss der 
Peene dar (Bild 1). Auch sie weist ein geringes Gefälle auf und ist 
in Teilen noch relativ naturnah ausgeprägt. Beide Gewässer werden 
sukzessive ökologisch saniert. Der chemische Zustand der betrach-
teten Wasserkörper ist als „nicht gut“, der ökologische Zustand 
zumeist als „unbefriedigend“ ausgewiesen (Tabelle 1, [7]).

Die zweimal durchgeführten, jährlichen Krautungen in Barthe 
und Trebel fanden mittels landgebundener Technik, jeweils von 
einer Uferseite aus, statt. Bei der Krautung mittels Mähkorb 
wurden auf mehreren Kilometern zwischen Löbnitz und Ober-

mützkow (Barthe) bzw. Zarrentin und Grimmen (Trebel) Makro-
phyten aus dem Wasserkörper entnommen sowie eine Böschungs-
mahd realisiert. Die erste Krautung im Jahr (Tabelle 2, Code 01) 
konzentrierte sich vorwiegend auf das Freihalten eines Strö-
mungsstriches, wobei die zweite Mahd (Code 02) auch den 
Böschungsbereich einbezog. Das entnommene Kraut wurde ober-
halb der Böschung abgelegt (Bild 2) und im direkten Anschluss 
durch einen Biologen auf Vorkommen semiaquatischer und aqua-
tischer Organismen hin untersucht. Dabei ist insbesondere auf 

Bild 1: Lage 
der betrachteten 
Unterhaltungs
abschnitte (rot) 
in Barthe und  
Trebel (blau)©
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Tabelle 2: Auflistung der durchgeführten, gewässer
spezifischen Unterhaltungsbegleitungen der Jahre 2019 
bis 2021 unter Nennung der Krautungszeiträume und 
Streckenlängen  

Gewässer 
(Abschnitt)

Jahr Strecken- 
länge [m]

Unterhaltungs-
zeitraum

Trebel 
(Zarrentin – 
Grimmen)

01_2019 18.840 Juli/August

02_2019 18.840 Oktober/November

01_2020 18.840 Juli/August

02_2020 18.840 Oktober/November

02_2021 18.840 Oktober/November

Barthe 
(Löbnitz – 
Obermützkow)

01_2019 9.210 Juli

02_2019 20.677 September/Oktober

01_2020 9.210 Juli

02_2020 20.677 September/Oktober

01_2021 9.210 Juli/August

02_2021 20.677 Oktober/November

Quelle: biota-Institut 
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Amphibien, Fische, Rundmäuler, Großmuscheln und Flusskrebse 
geachtet worden. Zur Detektion der Tiere wurde das Krautgut 
unter Verwendung von Harken und Forken angehoben oder zur 
Seite gelegt. Dabei detektierte Individuen sind händisch aufge-
sammelt, bestimmt und in einen unbeeinträchtigten Gewässer-
bereich gleichen Types zurückgesetzt worden. Neben dem Kraut-
gut wurden zudem die im Schwenkungsbereich des Baggers her-
ausgefallenen Tiere geborgen. 

Bezüglich des Amerikanischen Flusskrebses (Orconectes 
limosus) war gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 [8] sowie [9] 
und den darauf basierenden landesweiten Hinweisen zum Umgang 
mit invasiven Arten [10] ein Zurücksetzten der Tiere untersagt. 
Stattdessen erfolgte eine fachgerechte Tötung mit anschließender 
Entsorgung bzw. Übergabe der Individuen zu wissenschaftlichen 
Zwecken. 

Ergebnisse und Diskussion

Arten- und Individuenzahlen
In Tabelle 3 wird die Anzahl an geborgenen Individuen, 
bezogen auf die jeweiligen Artengruppen, für die drei 
Betrachtungsjahre ausgewiesen. Dabei fallen vor allem 
die hohen Anteile der Fischfauna mit insgesamt mehr als 
2.500 (Barthe) bzw. 3.600 (Trebel) Tieren auf (Bilder 3, 
4 und 5). Ein Großteil davon entfällt auf Jungstadien des 
Flussbarsches (Perca fluviatilis), die in der Barthe bis zu 
82 % und in der Trebel bis 57 % (Trebel) an der Gesamt-
f ischmenge stellen. Insgesamt konnten mittels der 
Krautgut untersuchungen 17 (Trebel) bzw. 19 Fischarten 
(Barthe) dokumentiert werden. Dabei sind neben rheo-
philen Taxa (u. a. Döbel, Forelle, Aland) mit Steinbeißer 
und Schlammpeitzger auch sedimentgebundene Spezies 
erfasst worden. Letzteres verweist auf einen wahrschein-

lichen, sporadischen Eingriff in die Gewässersohle. Diese Tatsa-
che wird durch die ebenfalls geborgenen Großmuscheln unter-
mauert (Bild 6). Die Großmuscheln wurden in beiden Gewässern 
mit insgesamt mehreren hundert Tieren dokumentiert. 

Unter Berücksichtigung der sohlgebundenen und versteckten 
Lebensweisen der Flusskrebse sind die partiell hohen Fundzahlen 
in dieser Artengruppe ebenfalls bemerkenswert. Über die drei 
Betrachtungsjahre wurden in der Trebel mehr als 1.600 Flusskrebse 
dokumentiert. Während in diesem Fluss ausschließlich der Ame-
rikanische Flusskrebs erfasst wurde, kommt in der Barthe parallel 
auch der Europäische Edelkrebs vor. Von den insgesamt fast 
400 geborgenen Tieren entfallen ca. 30 % auf letztgenannte, streng 
geschützte Art [2]. 

Unabhängig vom Erfassungsjahr oder saisonalen Zeitpunkt sind 
grundsätzlich hohe Schwankungen in den geborgenen Individuen-
zahlen zu verzeichnen. Neben den Individuenzahlen waren insbe-
sondere bei der Fischfauna auch deutliche Differenzen innerhalb 
des Arteninventars zu verzeichnen. So wurden beispielsweise 2019 
50 Kaulbarsche in der Barthe erfasst, während in den zwei darauf-

Bild 2: Krautung mit Langarmbagger und 
Mähkorb. Im Vordergrund sieht man das 
abgelegte Mähgut.©
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Tabelle 3: Individuenzahlen geborgener Arten/gruppen je 
Krautungsintervall (01Sommer, 02  Herbst) der Jahre 2019 – 2021 
in der Trebel und Barthe

Gewässer Trebel Barthe

Jahr 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Krautungs-
intervall 01 02 01 02 02 01 02 01 02 01 02

Fische 1.508 563 87 541 934 330 913 148 363 179 596

Groß-
muscheln 178 63 44 127 27 54 168 14 21 30 10

Amphibien 34 43 66 81 56 7 28 1 11 10 107

Flusskrebse 579 208 661 150 22 91 104 61 79 11 50

Quelle: biota-Institut
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folgenden Jahren die Art nicht mehr belegt werden konnte. Statt-
dessen sind im zweiten Krautungsintervall 2021 erstmalig über 
30 Zander geborgen und wieder zurückgesetzt worden.

Artenschutz
Die Durchführung einer ökologischen Unterhaltungsbegleitung 
mit der Erfassung und Zurücksetzung von aquatischen und semi-
aquatischen Tieren diente einerseits der Erhaltung bzw. Verbes-
serung der Gewässergüte, andererseits ist sie aber auch im Arten- 
und Gebietsschutz verankert. Bezüglich der betrachteten Arten-
gruppen unterliegen die in Tabelle 4 aufgelisteten Arten bzw. 
-gruppen einem Schutzstatus, insbesondere nach [2] und [5]. In 

diesem Sinne sind von den Eingriffen v. a. alle Großmuscheln 
sowie Amphibien betroffen, die „besonders geschützt“ sowie ver-
einzelt „streng geschützt“ sind. In diesem Zusammenhang ist ins-
besondere auch auf den Europäischen Edelkrebs zu verweisen, der 
nur noch in wenigen Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns vor-
kommt.

Während die geborgenen Amphibien aufgrund ihrer semi-
aquatischen, mobilen Lebensweise in der Lage sind, aus dem 
Krautgut wieder ins Wasser zurückzuwandern, besteht insbeson-
dere bei den Fischen und Großmuscheln diese Möglichkeit nicht. 
Auch bei den Flusskrebsen muss aus Beobachtungen konstatiert 
werden, dass diese sich eher in feuchte Krautgutbereiche zurück-

Bild 3: Anzahl der in der Trebel geborgenen Individuen aus verschiedenen Arten/gruppen je Krautungsintervall (01, 02) 
in den Jahren 2019 – 2021
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Bild 4: Anzahl der in der Barthe geborgenen Individuen aus verschiedenen Arten/gruppen je Krautungsintervall (01, 02) 
in den Jahren 2019 – 2021 
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ziehen und dort verweilen, anstatt wenige Meter zum Gewässer 
zurück zu wandern. 

Unter Berücksichtigung der unterhaltenen Gewässerstrecken in 
Barthe und Trebel sind über die letzten drei Jahre im Durchschnitt 
3 bzw. 5 Großmuscheln je Kilometer Gewässerunterhaltung ent-
nommen worden (Tabelle 5). Das klingt grundsätzlich nicht viel, 
summiert sich bezogen auf die landes- und bundesweit durchge-
führten, partiell mehrfachen, jährlichen Unterhaltungsmaßnah-
men jedoch auf. Insbesondere beim streng geschützten Edelkrebs 
können sich schon wenige entnommene Exemplare populations-
gefährdend auswirken.

Aber auch unter Berücksichtigung der ökologischen Gewässer-
güte erscheinen Entnahmen von durchschnittlich ca. 40 – 
50 Fischen je Kilometer Gewässerstrecke (max. bis 135 Individuen/
km) als nicht unerheblich (Tabelle 5). 

Inwieweit sich die vorliegenden Daten pauschal auf typgleiche 
Fließgewässer (LAWA-Einstufung) übertragen lassen, kann aktuell 

nur vermutet werden, da zu wenige Erfassungen vorliegen. Grund-
sätzlich zeigen die Beobachtungen jedoch, dass bei landgebunde-
nen Krautungen von Gewässern nicht unerhebliche Mengen aqua-
tischer, teils geschützter Arten und Artengruppen entnommen 
werden. Diese können zumeist nicht aus eigener Kraft wieder ins 
Gewässer zurückwandern. Es ist auch bemerkenswert, dass sedi-
ment- oder sohlgebundene, teils versteckt lebende Arten regelmä-
ßig bei der Krautung aus ihrem Lebensraum entfernt werden. Trotz 
der Möglichkeit von schnellen Fluchtreaktionen ist die im Wasser 
sehr mobile Artengruppe der Fische und Rundmäuler häufig im 
Krautgut zu finden.

Prinzipiell muss konstatiert werden, dass sowohl aus Sicht der 
Gewässergüte als auch aus Gründen des Artenschutzes eine ökolo-
gische Begleitung der Unterhaltungsmaßnahmen sinnvoll und not-
wendig ist. Unabhängig von den Artengruppen wiesen die meisten 
Individuen keine schwerwiegenden Verletzungen auf und konnten 
bei zeitnahem Auffinden unversehrt wieder zurückgesetzt werden. 

Tabelle 4: Individuenzahlen geborgener und nach nationalen sowie europäischen Gesetzen geschützter 
Arten/gruppen je Krautungsintervall (01, 02) in den Jahren 2019 – 2021 in der Trebel und Barthe  

Gewässer Trebel Barthe

Jahr 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Krautungsintervall 01 02 01 02 02 01 02 01 02 01 02

Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina) 74 17 36 47 23 40 88 6 9 6 4

Große Teichmuschel (Anodonta cygnea)   1 31 3       

Teichmuschel unbest. (Anodonta sp.) 85 33  28   10     

Malermuschel (Unio pictorum) 19 13 7 21 1 14 70 4 6 9  

Bachmuschel (Unio crassus)           1

Steinbeißer (Cobitis taenia) 3 2  2      1  

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  2          

Bitterling (Rhodeus amarus)    1 6       

Europäischer Edelkrebs (Astacus astacus)      17 57 9 10 2 25

Amphibien  (Grün-/ Braunfrösche, Erdkröte) 34 43 66 81 56 7 28 1 11 10 107

Quelle: biota-Institut

Bild 5: Im Krautgut detektierte Karausche
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Bild 6: Mit dem Krautgut entnommene Großmuscheln,  
inklusive leerer Schalen
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Tabelle 5: Durchschnittliche Anzahl der in den Jahren 2019 – 2021 an Trebel und Barthe je Kilometer Unterhaltungs strecke 
und je Krautungsintervall (01, 02) geborgenen Individuen. Unterteilung nach geschützten und ungeschützten Arten sowie 
Berechnung der durchschnittlichen Individuenzahlen je Kilometer [ø Individuen/km]

Gewässer Trebel Barthe

Jahr 2019 2020 2021 Ø 
Ind./ 
km

2019 2020 2021 Ø 
Ind./ 
kmKrautungsintervall 01 02 01 02 02 01 02 01 02 01 02

Geschützte Taxa/Gruppen

Großmuscheln 9,4 3,3 2,3 6,7 1,4 4,62 5,9 8,1 1,1 0,7 1,6 0,2 2,93

Fische 0,2 0,2 – 0,2 0,3 0,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,02

Amphibien 1,8 2,3 3,5 4,3 3,0 2,98 0,8 1,4 0,1 0,5 1,1 5,2 1,52

Europ. Edelkrebs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,8 2,8 1,0 0,5 0,2 1,2 1,25

Ungeschützte Taxa/Gruppen

Fische 79,9 29,7 4,6 28,6 49,3 38,42 35,8 44,2 135,0 7,2 39,4 24,7 47,72

Amerik. Flusskrebs 30,7 11,0 35,1 8,0 1,2 17,20 8,0 2,3 13,1 2,5 7,5 5,9 6,55

Quelle: biota-Institut

Nur in Einzelfällen sind Schnittverletzungen an Extremitäten von 
Amphibien oder gebrochene Großmuschelschalen dokumentiert 
worden.
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